
 

Elfenbeinküste Côte d`Ivoire Besuchsvisum  persönliche Beantragung  des 

Antragstellers  Alle Antragssteller für ein Einreisevisum müssen persönlich beim Konsulat vorstellig 

werden, um dort eine digitale Erfassung der Fingerabdrücke vorzunehmen und ein biometrisches Passfoto 

anzufertigen. Die persönliche Vorsprache ist zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Visumausstellung und wird von allen Antragstellern verlangt. 

http://www.ambaci.de/3,VISA_APPLICATION_PROCEDURE,C441ebd2d9f92d,A4cd12c6ad3562.html                                 
Online-Zahlung auf dem SNEDAI-Portal bei den Behörden der Republik Elfenbeinküste per Kreditkarte.                                                                                                                                                             
Zuständig für Deutschland, Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Österreich und Ungarn 

Antragsformular 2-fach (am Bildschirm lückenlos ausgefüllt, datiert, ausgedruckt und unterschrieben). 

Nachträgliche Änderungen führen zur Ablehnung des Antrages. Die Unterschrift  auf dem Visa Antrag muss 

identisch sein mit der Unterschrift im Reisepass. Der Antrag muss komplett ausgefüllt werden. Unter Punkt 

14 Aufenthaltsdauer 3 Monate angeben. Auf Seite zwei muss die vollständige Adresse der Privatperson 

eingetragen werden. 

2 Passfotos neueren Datums (identische, biometrische, farbige Fotos mit hellem Hintergrund). Das Foto 

muss an der dafür vorgesehenen Position aufgeklebt werden. Es dürfen keine Heftklammern verwendet 

werden. 

Reisepass im Original mit mindestens 6 Monaten Restgültigkeit über die Gültigkeit des Visums hinaus 

(mindestens 1 freie Seite).     

Ausländische Staatsbürger: Eine aktuelle Meldebescheinigung der Behörde (nicht älter als 6 Monate). 

Aufenthaltstitel  (unbefristet oder mindestens noch 6 Monate gültig im Pass eingetragen) muss in Kopie 

beigefügt sein. 

Gelbfieberimpfung in Kopie 

Buchungsbestätigung des Hin-und Rückfluges in Kopie 

Ein Einladungsbrief des in der Côte d`Ivoire lebenden Bekannten, in dem unbedingt Name, Vorname, 

Adresse und Telefonnummer sowie der Grund der Einladung stehen muss. Eine 

Unterbringungsbescheinigung, die im Rathaus des Wohnortes des in der  Côte d’Ivoire lebenden 

Bekannten zu beglaubigen ist, oder eine Bestätigung, dass der Bekannte tatsächlich in der  Côte d’Ivoire 

lebt (Vorlage des Bewohner Ausweises).  

Eine Krankenversicherung, die für die Gesamtdauer des Aufenthaltes gültig ist.                                                               

Botschaft der Republik Côte d´Ivoire   Schinkelstraße 10   14193 Berlin                                                                                                            

Tel.: (030) 8906 96 206                                                                                                                                                                     

Email: contact@ambaci.de 

Öffnungszeiten des Konsulats: Mo.-Di.-Do. von 9.00 – 15.00 Uhr                                                                                                                                                                                                         

Bearbeitungszeit der Botschaft:  2 - 5 Tage                                                                                                                                          

Zahl der Einreisen: einmalige oder mehrmalige Einreise                                                                                                     

http://www.ambaci.de/3,VISA_APPLICATION_PROCEDURE,C441ebd2d9f92d,A4cd12c6ad3562.html


Visumgültigkeit: 30 Tage (einmalig) / 90 Tage (mehrmalig)                                                                                                                

maximale Aufenthaltsdauer: 30 Tage (einmalig) / 90 Tage (mehrmalig) 


